
Vergleich mit differenzierter Berechnung Beispiel Abel (Zahlen aus dem Berechnungsjahr 2024) 

Frau Abel ist alleinerziehend ohne Einkommen, 1jähriger Tochter, 600,00 € Miete, 60,00 € Nebenkosten, 

90,00 € Heizkostenpauschale. Das Kind bekommt 250,00 € Kindergeld und 230,00 € Unterhaltsvorschuss. 

 

Kindergrundsicherung Kinderzuschlag Bürgergeld (vgl. Tabelle) 

Berechnung von evtl. 

übersteigendem 

Elterneinkommen  

1. Bedarf 

Regelbedarfsstufe 17     563,00 € 

Mehrbedarf Alleinerz. 202,68 € 

  Warmmiete 750,00 €7                      

 abzügl. 125,00 €       625,00 € 

Summe      1390,68 € 

 

 

Durch den Anspruch der Mutter 

auf Bürgergeld besteht kein 

Wohngeldanspruch 

Kinderzuschlag ist nicht 

möglich, da die Mutter kein 

Einkommen hat, um ihren 

eigenen Bedarf zu decken. 

Berechnung von Bedarf abzüglich 

Einkommen  

1. Bedarf(Mutter) 

Regelbedarfsstufe 1  563,00 € 

Mehrbedarf Alleinerz. 202,68 €  

Warmmiete (50%) 375,00 € 

Summe Bedarf (Mutter 1140,68 € 

1. Bedarf(Kind) 

Regelbedarfsstufe 6  357,00 €  

Warmmiete (50%) 375,00 € 

Summe Bedarf Kind  732,00 € 

2. Einkommen Kind 

Unterhaltsvorschuss  230,00 € 

Kindergeld 250,00 € 

Summe Einkommen 480,00 € 

3. Vergleich Bedarf/Einkommen 

Bedarf (Mutter 1140,68 €  

Bedarf Kind  732,00 €  

Einkommen 480,00 € 

 Bürgergeldanspruch 1392,68 € 

Berechnung des 

Kinderzusatzbetrages 

1. Bedarf der Kinder.  1 Jahr1 

Regelbedarfsstufe 1 J       357,00 € 

  Warmmiete pauschal3     125,00 €  

     Summe: 482,00 €  

Abzüglich Einkommen: 

Unterhaltsvorschuss45% 103,50 € 

   Kindergarantiebetrag 250,00 € 

Kinderzusatzbetrag: 128,50 € 

Aufgerundet 129,00 €   

  

monatliches Budget mit 

Kindergrundsicherung: 

Kindergarantiebetrag    250,00 €  

Unterhaltsvorschuss         230,00 €  

Kinderzusatzbetrag 129,00 €  

  Bürgergeld Mutter   1390,68 € 

Summe 1999,68 € 

Kein Wohngeld wg. Bürgergeld 

 Monatliches Budget mit 

Bürgergeld: 

Kindergeld  250,00 € 

Bürgergeld  1392,68 € 

Unterhaltsvorschuss     230,00 € 

Summe 1872,68 € 

Wohngeld ist zusätzlich zum 

Bürgergeld nicht möglich 

In der Kindergrundsicherung stehen insgesamt 127,00 € mehr zur Verfügung, da dort der 

Unterhaltsvorschuss nur zu 45 % angerechnet wird.  Das hätte man auch einfacher direkt im Bürgergeld 

machen können, dann käme das gleiche raus. 
 

1 Regelbedarf    § 11 Absatz 1 Nr.1 BKG-E  

2 Schlechterstellungsausgleich  § 56 BKG-E  

3 Mietpauschale   § 11 A bsatz 1 Nr. 2 BKG-E 

4 abzügl. Kindergarantiebetrag  § 11 Absatz 1 Satz 1 BKG-E 

5 abzügl. sonst. Kindereinkommen § 12 Absatz 1 BKG-E 

6 abzügl. übersteig. Elterneinkommen § 15 Absatz 2 BKG-E 

7 Elternbedarf,    § 13 BKG-E 

8 Elterneinkommen   § 14 BKG-E                                      © Helmut Szymanski 04.02.2024 

 

 


